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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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ASR A4.4
Unterkünfte

Ausgabe: Juni 2010
zuletzt geändert GMBl 2017, S. 402

1 Zielstellung

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten 
und Betreiben von Unterkünften für Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 und Punkt 
4.4 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.

2 Anwendungsbereich

Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben von Unterkünf-
ten im Bereich von Arbeitsstätten. Sie gilt nicht für Pausen- und Bereitschafts-
räume, die in ASR A4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“ geregelt sind.

Hinweis:
Für die barrierefreie Gestaltung der Unterkünfte gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A4.4: Ergänzende Anforderungen zur 
ASR A4.4 „Unterkünfte“.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Unterkünfte sind Räume, die den Beschäftigten zu Wohnzwecken in der 
Freizeit dienen. Hierzu zählen auch Baracken, Wohncontainer, Wohnwa-
gen und andere Raumzellen.

3.2 Schlafbereich ist eine Ruhezone, die zur körperlichen und geistigen Er-
holung zur Verfügung gestellt wird.

3.3 Wohnbereich ist ein Aufenthaltsraum bzw. Aufenthaltsbereich, der zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt und geeig-
net ist und zur Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt wird.
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4 Allgemeines

(1) Landesrechtliche Vorschriften, insbesondere die bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften der Länder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung sowie zur Vermeidung von Missständen bleiben 
unberührt.

(2)  Unterkünfte sind an ungefährdeter Stelle bereitzustellen. Sie dürfen sich 
somit nicht z. B. im Gefahrenbereich von Baukranen, Aufzügen, Gerüsten, 
im Bereich von Hochspannungsleitungen, von Lagerstätten für Gefahrstof-
fe oder Gase oder von kontaminierten Böden befinden.

(3) Bestehende Einrichtungen, wie Küchen, Vorratsräume, sanitäre Einrich-
tungen und Mittel zur Ersten Hilfe, können je nach örtlicher Lage und zu-
mutbarer Erreichbarkeit auch für die Unterkünfte genutzt werden.

(4) Bei Anwesenheit von männlichen und weiblichen Bewohnern ist dies bei 
der Zuteilung der Räume zu berücksichtigen. In Unterkünften müssen die 
Voraussetzungen für deren getrennte Unterbringung gegeben sein.

(5) Bei Schichtbetrieb müssen für die Unterbringung der Beschäftigten ver-
schiedener Schichten getrennte Schlafbereiche zur Verfügung stehen.

(6) Der Arbeitgeber hat

• Bestimmungen für die Benutzung von Unterkünften, z. B. für die Reini-
gung, das Verhalten im Brandfall oder bei Alarm aufzustellen,

• eine Brandschutzordnung sowie einen Alarmplan an gut sichtbarer 
Stelle in der Unterkunft auszuhängen,

• Informationen zum Aufbewahrungsort von Mitteln und zu Einrichtun-
gen zur Ersten Hilfe zu geben,

• dafür zu sorgen, dass die Bewohner diese Bestimmungen und Infor-
mationen verstehen können sowie

• eine Unterweisung der Bewohner vorzunehmen und zu dokumentie-
ren.

(7) Der Arbeitgeber kann auch örtliche Unterbringungsmöglichkeiten (z. B. 
Hotels, Pensionen) nutzen oder andere geeignete Räume in vorhandenen 
Gebäuden für die Unterbringung den Beschäftigten zur Verfügung stellen.
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5 Unterkünfte

5.1	 Anforderungen

(1) Von den Unterkünften soll ein direkter Zugang zum öffentlichen Verkehrs-
raum vorhanden sein.

(2) Unterkünfte müssen für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdiens-
tes leicht erreichbar sein.

(3) Unterkünfte müssen während der Nutzungsdauer auf mindestens +21 °C 
geheizt werden können.

(4) Unterkünfte müssen ausreichend Tageslicht erhalten und mit einer ange-
messenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. Für die Beleuchtung 
sowie die Sicherheitsbeleuchtung in Unterkünften sind die Regelungen 
der ASR A3.4 „Beleuchtung“ sowie ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, 
optische Sicherheitsleitsysteme“ anzuwenden.“

(5) In Unterkünften dürfen keine Gegenstände und Arbeitsstoffe, insbeson-
dere keine Gefahrstoffe, aufbewahrt werden, die nicht zur zweckentspre-
chenden Einrichtung dieser Räume gehören.

5.2	 Bereitstellung

(1) Unterkünfte sind so zu bemessen, dass für jeden Bewohner mindestens 
8 m2 Nutzfläche vorhanden sind. Darin enthalten sind anteilig die Nutzflä-
chen aller den Bewohnern zur Verfügung stehenden Bereiche und Räume 
der Unterkunft, z. B. Wohnbereich, Sanitäreinrichtungen. Je nach Ausstat-
tungsvariante müssen auf den Schlafbereich bzw. den Schlafbereich und 
Vorflur bei Unterbringung bis sechs Bewohnern mindestens 6 m2 pro Be-
wohner entfallen. Bei Unterbringung von mehr als sechs bis maximal acht 
Bewohner müssen auf den Schlafbereich mindestens 6,75 m2 pro Bewoh-
ner bei einer anteiligen Nutzfläche von mindestens 8,75 m2 pro Bewohner 
entfallen (siehe Tabelle).
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Tabelle: Mindestnutzflächen pro Bewohner

Anzahl der 
Bewohner pro 
Schlafbereich

Nutzfläche der Unter-
kunft pro Bewohner

Davon für den Schlafbereich bzw. 
Schlafbereich mit Vorflur zur Verfügung 

stehende Fläche pro Bewohner

bis 6 mindestens 8 m2 mindestens 6 m2

mehr als 6 bis 
maximal 8

mindestens 8,75 m2 mindestens 6,75 m2

  
(2) Unterkünfte für mehr als 50 Beschäftigte müssen über einen separaten 

Raum für erkrankte Beschäftigte mit mindestens zwei Betten verfügen. Der 
Zugang muss gekennzeichnet sein. Dieser Raum muss mit einer Kranken-
trage leicht erreicht werden können. In diesem Raum ist Trinkwasser oder 
ein alkoholfreies Getränk zur Verfügung zu stellen.

(3) Unterkünfte müssen entsprechend der Belegungszahl mit Sanitäreinrich-
tungen ausgestattet sein. Dafür sind die Regelungen der ASR A4.1 „Sanitär-
räume“ anzuwenden.

(4) Für das Einrichten und Betreiben der Verkehrswege sind die Regelungen 
der ASR A1.8 „Verkehrswege“ anzuwenden. Verkehrswege zwischen den 
Schlafbereichen und Sanitäreinrichtungen müssen, sofern sie nicht innen 
liegend ausgeführt sind, vor Witterungseinflüssen geschützt begangen 
werden können. Dies kann in Abhängigkeit von jahreszeitlichen Einflüs-
sen, z. B. durch Einhausung oder Überdachung der Verkehrswege, er-
reicht werden.

5.3	 Ausführung

(1) Fußböden, Wände und Decken müssen gegen Feuchtigkeit geschützt und 
gegen Wärme und Kälte gedämmt ausgeführt werden.

(2) Die lichte Raumhöhe muss mindestens 2,50 m betragen, soweit nicht nach 
dem Bauordnungsrecht der Länder eine andere lichte Raumhöhe zulässig 
ist. Unterkünfte müssen frei belüftet werden können (z. B. Fenster, Ober-
lichter).

(3)  Außentüren von Unterkünften müssen dicht und verschließbar sein. Der 
Eingangsbereich soll mit einem Windfang ausgerüstet sein.
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(4) Durchsichtige Trennwände, Türen und Fenster in Unterkünften müssen ge-
gen Einsichtnahme mit ausreichendem Sichtschutz, z. B. Vorhängen oder 
Jalousien, geschützt sein.

5.4	 Ausstattung

(1) Unterkünfte müssen über technische Einrichtungen, z. B. ein Telefon, ver-
fügen, die eine schnellstmögliche Alarmierung der zuständigen Polizei-
dienststelle, der Feuerwehr oder des Notarztes ermöglichen.

(2) Die Anzahl der Steckdosen in den Wohn- und Schlafbereichen muss an die 
Ausstattung und Belegung angepasst sein.

(3) Unterkünfte sind mit den erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen und, so-
weit notwendig, mit Brandmeldern auszustatten; dafür ist die ASR A2.2 
„Maßnahmen gegen Brände“ anzuwenden. Die Feuerlöscher sind an gut 
sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen anzubringen.

(4) Unterkünfte sind mit den erforderlichen Mitteln für die Erste Hilfe auszu-
statten, dafür ist die ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtun-
gen zur Ersten Hilfe“ anzuwenden. Die Mittel für die Erste Hilfe sind an 
geeigneter Stelle der Unterkünfte gut sichtbar und gekennzeichnet vorzu-
halten.

(5) Es dürfen nicht mehr als vier Betten in einem Schlafbereich aus Raumzel-
len aufgestellt werden. In Gebäuden dürfen maximal acht Betten in einem 
Raum aufgestellt werden. Bei Etagenbetten dürfen nicht mehr als zwei 
Betten übereinander stehen. In den Schlafbereichen müssen für jeden Be-
wohner ein eigenes Bett mit Matratze und Kopfkissen, mindestens eine 
Sitzgelegenheit und in angemessener Größe eine Tischfläche sowie ein 
verschließbarer Schrank für Wäsche, Bekleidung oder persönliche Gegen-
stände vorhanden sein. Die elektrische Beleuchtung ist zweckmäßig zu 
installieren (z. B. Orientierungshilfen, Nachtleuchten, Leselampen). Türen 
zu Schlafbereichen müssen von innen verschließbar sein.

(6) Sofern mehr als vier Bewohner länger als eine Woche gemeinsam unterge-
bracht werden, soll mindestens ein Aufenthaltsraum oder entsprechender 
Aufenthaltsbereich zur Verfügung stehen (Wohnbereich). Hier müssen 
mindestens ein angemessen großer Tisch und je Bewohner eine Sitzgele-
genheit vorhanden sein. Dabei ist für jeden Beschäftigten eine freie Bewe-
gungsfläche von mindestens 1 m2 vorzusehen.



 
 

 

 

 

Aushangpflichtige Unfallverhütungsvorschriften und 

Technische Regeln für Baustellen 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/24811 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



